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Sponsoringvertrag 
 
 

Der Sponsor 
 
 
 
 
vertreten durch 
 
 
 

und 
 
 
der   Förderverein Baxmannbad e.V. Hessisch Oldendorf (FöV) 
 
vertreten durch ein Vorstandsmitglied  
 
 
 
schließen hiermit den folgenden Sponsoringvertrag: 
 
Der Förderverein Baxmannbad e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Fördervereins ist die Förderung der Gesundheit der Allgemeinheit und eine aktive 
Jugendpflege durch den Betrieb eines Freibades in der Kernstadt Hessisch Oldendorf. Der 
FöV ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln 
für die Attraktivität und Erhaltung des Freibades in der Kernstadt Hessisch Oldendorf. 
Die Eintragung erfolgte im Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover unter der Register- 
Nummer VR 100 749. 
 
 
Leistungsverpflichtung des Sponsors 
Der Sponsor verpflichtet sich, jährlich 70,00 € (in Worten: siebzig Euro) im Mai des 
laufenden Kalenderjahres an den FöV zu bezahlen. 
Die Aufforderung zur Zahlung erfolgt per Rechnung. 
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Leistungsverpflichtung des FöV 
Der FöV verpflichtet sich, auf der Sponsorentafel im Baxmannbad auf einer Werbefläche von 
500 x 200 mm mit dem Logo des Sponsors zu werben. 
 
Die zu bedruckenden Werbetafel wird vom FöV zur Verfügung gestellt. 
Die einmaligen Druckkosten für die Werbetafel trägt der FöV.  
 
 
Vertragsdauer 
Dieser Vertrag wird abgeschlossen beginnend am 01.01.                
 
für die Dauer von 2 Jahren, also bis zum 31.12. 
 
Er läuft zu den gleichen Bedingungen anschließend jeweils ein Jahr weiter, sofern er nicht 
drei Monate vor Vertragsende durch eine der beiden Vertragspartner gekündigt wird. 
 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte 
dieser Vertrag Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. 
 
 
Hessisch Oldendorf,      Hessisch Oldendorf, 
Datum        Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------    ------------------------------------------- 
(Unterschrift Sponsor)     (Unterschrift FöV) 
 


